
Fußnote beim AVV-Abfallschlüssel 

 

 

Die Abfallbezeichnung des AVV-Abfallschlüssels 16 02 13* ist mit der Fußnote 2) versehen, 

die folgendermaßen lautet: 

 

Gefährliche Bestandteile elektrischer und elektronischer Geräte umfassen z.B. 

Akkumulatoren und unter 16 06 aufgeführte und als gefährlich eingestufte Batterien, 

Quecksilberschalter, Glas aus Kathodenstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas. 

 


